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Vermitteln gehäufte  Mängelanzeigen 

 einen verfälschten Eindruck vom 

 Modernisierungsbedarf im Bestand?

Aufzüge 
und der Stand 
der Technik 
Die Betriebssicherheitsverordnung fordert Aufzugs-

anlagen nach dem „Stand der Technik“. Müssen jetzt 

alle Aufzüge im Bestand modernisiert werden? 

Mit Betrachtung der neuen 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
ergeben sich eine Reihe von neuen An-
forderungen an den Betrieb und den Be-
treiber – nun Verwender genannt – von 
Aufzugsanlagen. Ein Teil der neuen Forde-
rungen sind klar definiert, weitere Punkte 
sind interpretationsfähig und bedürfen der 
Auslegung durch Gremien. 

Was besagt die neue Verordnung?
Als erstes, und in Bezug auf den Stand der 
Technik, drängt sich die Frage auf, wie man 

tel nach dem Stand der Technik sicher ist.“

Auf den ersten Blick scheint die Definition 
klar: Das heißt nachrüsten beziehungswei-
se modernisieren. Allerdings hat man sich 
in Zeiten vor dem 1. Juni, also bevor die 
neue BetrSichV in Kraft trat, um diesen 
Punkt nicht bemüht. Dass man es nun so 
intensiv tut, scheint auf neuesten Män-
gelanzeigen der Zugelassenen Überwa-
chungs-Stellen (ZÜS) zu beruhen. Bei der 
Ursachenrecherche bietet sich zunächst 
ein Blick in die alte  BetrSichV an, in der 
man unter § 12 Abs. 1 annähernd die glei-
che Forderung findet: 
„Überwachungsbedürftige Anlagen müs-
sen nach dem Stand der Technik montiert, 
installiert und betrieben werden.“ 

Diese Definition ist keine Hilfe, zeigt sie 
doch in die gleiche Richtung. 

Was bedeutet „Stand der Technik“?
An dieser Stelle soll kurz ein Blick auf die 
Begrifflichkeit „Stand der Technik“ erfol-
gen, um zu klären, welche Anforderungen 
hieraus entstehen. Der „Stand der Tech-
nik“ stellt die technischen Möglichkeiten 
zum Zeitpunkt der Betrachtung dar und 
wird in der Regel durch Normen und 
Richtlinien definiert. Hier wäre derzeit 
also maßgeblich die EN 81-Reihe (Sicher-
heitsregeln für die Konstruktion und den 
Einbau von Aufzügen) zu benennen, ins-
besondere die EN 81-1/2 A3 und EN 81-
20/50, die sich bis zum 31.8.2017 in einer 
Koexistenzperiode befinden. 
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§ 4 Abs. 1 Nr. 3 der 
neuen Betriebssicher-
heitsverordnung verste-
hen muss. Dort steht: 
„Arbeitsmittel dürfen 
erst verwendet wer-
den, nachdem der Ar-
beitgeber festgestellt 
hat, dass die Verwen-
dung der Arbeitsmit-



21 defi nierte und gelistete Gefährdungen 

sollen zu Korrekturmaßnahmen führen.

Was hat sich geändert?
§ 27 – Übergangsvorschriften – ist in der 
neuen BetrSichV entfallen. Dieser besagte: 
„(1) Der Weiterbetrieb einer überwachungs-
bedürftigen Anlage, die vor dem 1. Januar 
2005 befugt errichtet und betrieben wurde, 
ist zulässig. Eine nach dem bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden zu Recht erteilte Erlaubnis 
gilt als Erlaubnis im Sinne dieser Verordnung. 

(2) Für überwachungsbedürftige Anlagen, 
die vor dem 1. Januar 2003 bereits erstmalig 
in Betrieb genommen waren, bleiben hin-
sichtlich der an sie zu stellenden Beschaf-
fenheitsanforderungen die bisher geltenden 
Vorschriften maßgebend. Die zuständige 
Behörde kann verlangen, dass diese Anlagen 
entsprechend den Vorschriften der Verord-
nung geändert werden, soweit nach der 
Art des Betriebs vermeidbare Gefahren für 
Leben oder Gesundheit der Beschäftigten 
oder Dritter zu befürchten sind. Die in der 
Verordnung enthaltenen Betriebsvorschrif-
ten mit Ausnahme von § 15 Abs. 3 Satz 2 
und Abs. 4 müssen spätestens bis zum 31. 
Dezember 2007 angewendet werden.“ 

Aus dem ursprünglichen Verordnungstext 
kö nnte man herauslesen, dass eine An-
passung an den Stand der Technik nicht 
zwingend erforderlich ist, und so wurde 
es wohl auch größtenteils in der Praxis ge-
handhabt. Modernisierungen von Aufzü-

gen wurden bisher unter Berücksichtigung 
der sicherheitstechnischen Bewertung 
und/oder Gefährdungsbeurteilung (GBU) 
veranlasst. Als Regelgrundlage hat man un-
ter anderem die EN 81-80 (Regeln für die 
Erhöhung der Sicherheit bestehender Per-
sonen- und Lastenaufzüge) herangezogen, 
die auf der EN 81-1/2 basiert. 

Aufgrund des Wegfalls von § 27 hat sich 
der Erfahrungsaustauschkreis zugelassener 
Überwachungsstellen (EK ZÜS) der Formu-
lierung in § 4 aus der neuen BetrSichV an-
genommen und eine Position in Form eines 
Beschlusses defi niert. Das Papier mit dem 
Titel „ZÜS-BA-011 Sichere Verwendung 
von Aufzugsanlagen nach dem Stand der 
Technik“ vom 20.5.2015 interpretiert die 
oben angegebene Passage des § 4 wie folgt: 

„Damit eine Aufzugsanlage nach Stand der 
Technik sicher verwendet werden kann, 
sind unter Umständen zusätzliche techni-
sche Maßnahmen zu treffen (Altanlagen).“ 

Mit Blick auf diese technischen Maßnah-
men haben die ZÜS auf Basis der EN 81-

WAS IST KURZFRISTIG ZU TUN? 
Die zugelassenen Überwachungsstellen verlangen: 
„Wenn eine Aufzugsanlage nicht im Sinne der BetrSichV verwendet werden kann, 
fordert die ZÜS bei der ersten wiederkehrenden Prüfung nach dem 1.6.2015 ein 
Konzept zur Anpassung des Betriebes der Aufzugsanlage an den Stand der Tech-
nik. Der Inhalt dieses Konzeptes besteht mindestens aus dem Abgleich zwischen 
dem Zustand der Aufzugsanlage und dem Stand der Technik, wie in nachfolgen-
der Tabelle aufgelistet“ 

Damit muss ein Konzept vorliegen. Dies wird in der Regel über die Gefährdungs-
beurteilung dargestellt. Bei Aufzügen, die der EN 81-1/2 A3 entsprechen, wird es 
keine Notwendigkeiten hinsichtlich des Stands der Technik geben, jedoch sollte 
auch dies dokumentiert werden. Bei Aufzügen, die modernisiert werden müssen, 
ist in der Regel auch kein sofortiger Umbau notwendig, allerdings muss ein Kon-
zept dafür vorhanden sein. Die aus unterschiedlicher Sicht sinnvollen zeitlichen 
Abfolgen des Plans sollten mit den ZÜS und/oder der zuständigen Behörde 
abgestimmt werden. 

80 und mit Referenz zur EN 81-20 eine 
Aufl istung von 21 Gefährdungen erstellt, 
die in Abgleich mit dem Aufzug vor Ort 
zu einer „Korrekturmaßnahme“ führen 
sollen. Dadurch soll der Aufzug in einen 
gleichwertigen Sicherheitsstand wie eine 
Neuanlage versetzt werden. Bei älteren 
Aufzügen kann diese Anpassung sinnvoll 
sein, geht aber unter Umständen mit 
erheblichen Kosten einher, die aus der 
Vergangenheit heraus weder langfristig 
geplant noch budgetiert werden konnten. 
In diesem Zusammenhang ist von beson-
derer Brisanz, dass die neue BetrSichV 
(3.2.2015) am 1.6.2015 in Kraft getreten 
ist und die Auslegung vom 20.5.2015 seit 
Inkrafttreten der BetrSichV konsequent 
von Seiten der ZÜS umgesetzt wird. 
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Ihr unabhängiges  
Planungs- und Beratungsbüro  
für Aufzugsanlagen.

Unsere Leistungen:
 AUFZUGSPLANUNG
 NEUBAU
 MODERNISIERUNG
 REPARATUR 
 AUFZUGSMANAGEMENT
 WARTUNGSKOSTEN- 

 OPTIMIERUNG
 BERATUNG ZU VORSCHRIFTEN  

 UND NORMEN
 BERATUNG UND PLANUNG  

 VON BEHINDERTENGERECHTEN  
 AUFZUGSANLAGEN.
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